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Dez 33.2 
zu Hd. Herrn Rippl 
im Hause     

Geschäftszeichen 21/2 93d 06/17(Wind) – Sontra  
                               Trianel ESW 40 
Bearbeiter/in  Potthoff 
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E-Mail karin.potthoff@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen RPKS 33.2-53 e 07 12/1-2022/1 
Ihre Nachricht 13.07.2023 
Besuchsanschrift   Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 
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Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für drei 
Windenergieanlagen (WEA) in Sontra 
Abschließende Stellungnahme 

 
Zu dem Vorhaben der Fa. Trianel Wind und Solar GmbH, in den Gemarkungen Sontra-Stadt-
hosbach und Heyerode drei WEA neu zu errichten, verweise ich auf die regionalplanerische 
Stellungnahme vom 02.01.2023.  
 
Gegen die drei geplanten Anlagenstandorte im östlichen Teil des Vorranggebietes ESW 40 
„Höhlerberg“ werden weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken erhoben, da sie durch die regi-
onalplanerische Festlegung des Vorranggebietes abgedeckt sind. 
 
Allerdings wird bedauert, dass die Anregung der Regionalplanung zugunsten einer optimierten 
Standortkonfiguration des Vorranggebietes nicht aufgegriffen worden ist oder werden konnte, 
die ggfs. noch einen zusätzlichen Standort durch Absprache mit einem konkurrierenden Inves-
tor ermöglicht hätte. Dies wäre im Sinne des regionalplanerischen Grundsatzes 2 zur effizienten 
und optimierten Nutzung der Vorranggebiete (Kap. 5.2.1 des TRP) sehr zu begrüßen gewesen.  
 
Im Sinne des erforderlichen Flächen-Monitorings bittet die Regionalplanung um eine kurze In-
formation zum Verfahrensausgang, bei Inbetriebnahme der Anlagen oder im Falle eines 
Klageverfahrens. 
 
 
gez. Potthoff 
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